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»Ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert:
Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen
der geltenden Gesetze?«
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Manche Auseinandersetzungen innerhalb einer Zivilgesell-
schaft werden schnell sehr emotional geführt und ziviler
Ungehorsam wird als probates und/oder (einzig?) effekti-
ves Mittel zum Erreichen oder zur Abwehr bestimmter
Ziele angesehen. Hierfür stehen etwa die »68er«, »Brok-
dorf«, »Gorleben«, »Hambacher Forst«, »Black Lives Mat-
ter«, »Fridays for Future« und ganz aktuell die Aktionen
der »Letzten Generation«. Personen mit unterschiedlichen
Wertvorstellungen begegnen sich nicht nur friedlich und
unvoreingenommen im Diskurs. Die Grenzen des Rechts-
staats werden ausgetestet. Doch wo verlaufen sie? Wahr-
nehmung berechtigter Interessen durch friedliche Sitzblo-
ckade auf Bäumen, Gleisen oder Kreuzungen – oder
Durchsetzung eigener Vorstellungen als kriminelle Verei-
nigung? Heiligt der Zweck das Mittel? Die Formen der Aus-
einandersetzung sind fließend und führen zur Frage: Wel-
chen Rahmen setzt das Grundgesetz für Aktivisten?

Beiträge zum oben genannten Thema können alle an
einer deutschen Universität eingeschriebenen Jurastudie-
renden (auch Promotionsstudierende) und alle Rechtsrefe-
rendare einreichen. Von mehreren Autoren gemeinschaft-
lich verfasste Beiträge sind zulässig.

Der Beitragstext soll nicht mehr als 30 mit fortlaufen-
der Nummerierung versehene, einseitig mit einheitlicher
Schriftart (Times New Roman, 1,5-facher Zeilenabstand,
Schriftgröße 12) beschriebene Seiten aufweisen. Links sind

5 cm Rand zu lassen. Vorgabe für die Gliederungsebenen:
A. → I. → 1. → a) → (1). Dem jeweiligen Beitragstext ist ein
Deckblatt, welches die Autorin oder den Autor erkennen
lässt, ein kurzer Lebenslauf, ein Inhaltsverzeichnis und ein
Literaturverzeichnis voranzustellen, wobei Deckblatt und
beide Verzeichnisse nicht zum Seitenumfang der Beitrags-
texte zählen. Wir bitten auch um separate Überlassung ei-
nes digitalen Passfotos (300 dpi, hochauflösend). Die Beiträ-
ge werden von Dr. Rainald Gerster, Präsident des Verwal-
tungsgerichts Frankfurt am Main, als Juror begutachtet.

Die Beiträge sind bis spätestens zum 31. 12. 2023 per
E‑Mail oder per Post bei der Stiftung der Hessischen Rechts-
anwaltschaft, z. Hd. Herrn Rechtsanwalt Dr. Mark C. Hil-
gard, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main
(E‑Mail-Adresse: vorstand@shra.de) einzureichen. Es ist
vorgesehen, eine Auswahl der eingegangenen Beiträge in
Band 14 der Schriftenreihe der Hessischen Rechtsanwalt-
schaft sowie eine zusammenfassende Darstellung in F. A. Z.
Einspruch zu veröffentlichen. Mit der Einreichung seines
Beitrages stimmt der Einreicher einer möglichen Veröffent-
lichung seines Beitrags und einem Abdruck seines Fotos zu;
zudem versichert er, dass er seinen Beitrag eigenverant-
wortlich verfasst hat. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

* Die Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft behält
sich vor, nach ihrem Ermessen auch mehrere Beiträge aus-
zuzeichnen und das ausgelobte Preisgeld von 10.000,00 EUR
zu erhöhen oder zu teilen.
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